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3 Satzung des Deutschen Beton- und Bautechnik-Vereins E.V.

1 Name, Sitz und Geschaftsjahr

(1) Der Verein fuhrt den Namen ,Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein E.V.* (abge-
kirzt: DBV). Er setzt die Uberlieferung des am 5. Dezember 1898 gegriindeten und am
3. September 1947 wiedergegriindeten ,Deutschen Beton-Vereins E.V." fort.

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Berlin und ist in das Vereinsregister des Amtsgerichts
Berlin eingetragen.

(3) Das Geschaftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

2 Zweck des Vereins

(1) Zweck des Vereins sind die Forderung und Weiterentwicklung der wissenschaftlichen
und technischen Grundlagen des Betonbaus (Beton, Stahlbeton, Spannbeton) sowie die
Forderung und Weiterentwicklung der Bautechnik.

Dieser Zweck wird verwirklicht insbesondere durch die

- Forderung der Forschung,

- Bearbeitung von Regelwerken und Mitarbeit an nationalen und internationalen Vor-
schriften,

- Verbreitung von Erfahrungen und Erkenntnissen durch Veranstaltungen und Verof-
fentlichungen,

- fachliche Beratung von Unternehmen in bautechnischen Fragen,

- Schulung ihrer Angestellten und des Nachwuchses,

- Zusammenarbeit mit anderen wissenschaftlichen Vereinen und Organisationen im In-
und Ausland.

(2) Der Verein verfolgt ausschlie8lich und unmittelbar gemeinnitzige Zwecke im Sinne
des Abschnitts ,Steuerbegtinstigte Zwecke* der Abgabenordnung. Seine Aufgaben lie-
gen ausschlief3lich auf wissenschaftlichem und technischem Gebiet.

(3) Der Verein ist selbstlos tatig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwe-
cke. Ausgeschlossen sind politische Zwecke.

(4) Die Vereinsmittel durfen nur fir den satzungsgemafen Zweck verwendet werden.
Die wirtschaftliche Betreuung seiner Mitglieder gehort nicht zu den Aufgaben des Ver-
eins. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder
auch keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

(5) Der Verein darf keine Person durch Ausgaben, die dem gesetzten Vereinszweck
fremd sind, oder durch unverhaltnismagig hohe Vergitungen begunstigen.

(6) Die Mitarbeit in allen Vereinsgremien ist ehrenamtlich.
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3 Mitgliedschaft
3.1 Allgemeines
(1) Der Verein hat

- Ordentliche Mitglieder,

- AulBerordentliche Mitglieder,
- Beratende Mitglieder,

- Ehrenmitglieder.

(2) Der Antrag auf ordentliche oder aul3erordentliche Mitgliedschaft ist an den Vorstand
des Vereins zu richten, der tUber die Aufnahme entscheidet. Das Ergebnis der Entschei-
dung wird dem Antragsteller schriftlich mitgeteilt. Der Vorstand ist nicht verpflichtet, die
Grinde einer etwaigen Ablehnung dem Antragsteller bekannt zu geben. Gegen eine
Ablehnung kann innerhalb eines Monats ab Zugang der ablehnenden Entscheidung in
schriftlicher Form Berufung zur nachsten Ordentlichen Mitgliederversammlung eingelegt
werden. Die Mitgliederversammlung entscheidet dann endgiltig Uber die Aufnahme.
Abgelehnte Aufnahmegesuche kdnnen erst nach Jahresfrist erneuert werden.

3.2 Ordentliche Mitglieder

Ordentliche Mitglieder konnen Unternehmen werden, die sich mit der Planung oder Aus-
fuhrung von Bauwerken, insbesondere des Betonbaus, oder mit der Herstellung von
Bauprodukten befassen und die bereit sind, den Zweck des Vereins durch ihre fachli-
chen Kenntnisse und Erfahrungen sowie durch finanzielle Beitrdge zu fordern.

3.3 Aul3erordentliche Mitglieder

(1) AuRRerordentliche Mitglieder kdnnen solche Unternehmen, Korperschaften, Ingenieur-
biros und Einzelpersonen werden, die an den Bestrebungen des Vereins Anteil nehmen
und deren Mitgliedschaft zur Férderung des Vereinszwecks geeignet erscheint. Unter-
nehmen im Sinne des Abschnitts 3.2 kénnen nicht aul3erordentliche Mitglieder werden.

(2) Inhaber, Mitgesellschafter, Aufsichtsratsmitglieder, Kommanditisten oder Angestellte
von Unternehmen oder Ingenieurburos kénnen zus&atzlich als Einzelperson aul3er-
ordentliche Mitglieder werden, wenn diese Unternehmen oder Ingenieurbiiros bereits
Mitglieder sind.

(3) AulRerordentliche Mitglieder kdnnen auch deutsche und auslandische Verbande oder
Vereine werden, die einen dem Vereinszweck (Abschnitt 2) gleichen Zweck verfolgen.
Sie kdnnen unter der Voraussetzung gegenseitiger Mitgliedschaft und der Verpflichtung
zum gegenseitigen Austausch von Informationen und Drucksachen als ,befreundete
Verbande oder Vereine* aufgenommen werden.

3.4 Beratende Mitglieder

Beratende Mitglieder werden vom Vorstand ernannt. Sie miussen Fachleute sein, die
Theorie und Praxis der Bautechnik besonders fordern. Die beratende Mitgliedschaft



5 Satzung des Deutschen Beton- und Bautechnik-Vereins E.V.

erlischt in der Regel bei Erreichen des 70. Lebensjahres. Sie kann dann in eine auf Le-
benszeit beitragsfreie Einzelmitgliedschaft umgewandelt werden.

3.5 Ehrenmitglieder

Ehrenmitglieder werden auf Vorschlag des Vorstands von der Mitgliederversammlung
ernannt. Sie mussen um den Verein besonders verdiente Personlichkeiten sein.

3.6 Mitgliedschaft und Beteiligung des DBV bei anderen Institutionen

Der Verein kann zur Forderung seiner Ziele bei anderen Vereinen, Verbénden oder
Gesellschaften als Mitglied, Forderer oder Gesellschafter eintreten oder eine Zusam-
menarbeit auf technisch-wissenschaftlichem Gebiet vereinbaren.

4 Rechte und Pflichten der Mitglieder
4.1 Allgemeines

(1) Die Mitglieder haben im Rahmen des Vereinszwecks Anspruch auf Unterstitzung,
Beratung, Unterrichtung und Beistand.

(2) Jedes Mitglied hat die ihm aus der Zugehdrigkeit zum Verein obliegenden Pflichten
zu erfillen. Es soll durch eigene Tétigkeit die Bestrebungen des Vereins zur technischen
und wissenschaftlichen Forderung des Betonbaus und der Bautechnik unterstttzen.

(3) Die ordentlichen Mitglieder nehmen ihre Rechte in den Mitgliederversammlungen
wahr. Zur Teilnahme an den Verhandlungen berechtigt und in ein Vereinsamt wahlbar
sind die Inhaber, Teilhaber, Vorstandsmitglieder oder Prokuristen sowie die mit besonde-
rer Vollmacht versehenen Aufsichtsratsmitglieder, Kommanditisten und Angestellten von
ordentlichen Mitgliedern.

(4) Bei Beschlussfassung kann jedoch nur einer der Vertreter die Rechte des betreffen-
den Mitglieds durch einheitliche Stimmabgabe wahrnehmen.

(5) Die ordentlichen Mitglieder sind verpflichtet, soweit dies fur die Bauberatung und fur
die technisch-wissenschaftlichen Arbeiten des Vereins notwendig ist, den Beauftragten
des Vereins Zutritt zu ihren Betriebsstatten zu gestatten und der Geschéaftsfihrung Aus-
kinfte zu erteilen, sofern dem nicht wichtige Griinde entgegenstehen.

(6) Die Mitglieder des Vereins sind berechtigt, das nebenstehende
Vereinszeichen auf ihren geschéftlichen gedruckten und digitalen
Medien zu verwenden, um damit auf ihre ordentliche Mitgliedschaft
im DBV aufmerksam zu machen. Diese Berechtigung gilt grundsatz-
lich nur fur die ordentlichen Mitglieder. Soweit in Ausnahmefallen
sichergestellt wird, dass die Verwendung im Sinne des Vereins ist,
kann die Geschaftsfihrung nach entsprechender Prifung das Recht syl
auch aul3erordentlichen Mitgliedern widerruflich zugestehen. Eine Wi betonverein.de
Verwendung im Sinne eines Gitezeichens fir Leistungen oder Pro-

dukte ist damit nicht verbunden.
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(7) Aul3erordentliche, Beratende und Ehrenmitglieder sind zur Teilnahme an den Ver-
sammlungen berechtigt; sie haben jedoch kein Stimmrecht und keinen Anteil am Ver-
einsvermaogen.

4.2 Mitgliedsbeitrag

(1) Die Beitrage der Mitglieder werden nach einer Beitragsordnung erhoben, die von der
Mitgliederversammlung festgesetzt wird.

(2) Alle vermdgensrechtlichen Streitigkeiten zwischen dem Verein und einzelnen Mitglie-
dern sind vor dem am Sitz des Vereins zustandigen ordentlichen Gericht auszutragen.

5 Ausscheiden aus dem Verein
(1) Die Mitgliedschatft erlischt

a) durch freiwilligen Austritt. Der Austritt ist nur zum Ende eines Kalenderjahres mdglich
und muss schriftlich mit einer Frist von 6 Monaten zum Jahresende erklart werden. Ist
ein Verfahren nach Abschnitt 6 der Satzung eingeleitet, kann der Austritt jederzeit, je-
doch mit einer Kiindigungsfrist von einem Jahr, erklart werden;

b) durch Er6ffnung des Insolvenzverfahrens oder Auflésung des Unternehmens bzw. der
Gesellschaft;

c) durch Ausschluss (siehe Abschnitt 6).

(2) Das ausscheidende Mitglied verliert das Recht zur Benutzung des Vereinszeichens
(siehe Abschnitt 4.1). Es hat keinen Anspruch auf einen Anteil am Vereinsvermogen.

6 Ausschluss und Schiedsgericht

(1) Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es vorsatzlich oder
grob fahrlassig den Interessen des Vereins zuwiderhandelt. Eine Zuwiderhandlung liegt
auch dann vor, wenn ein Mitglied trotz wiederholter schriftlicher Mahnung innerhalb einer
angemessenen Frist seinen finanziellen Verpflichtungen gegentber dem Verein nicht
nachkommt.

(2) Uber den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Der Antrag auf AusschlieRung ist
dem betroffenen Mitglied zwei Wochen vor der malRgebenden Vorstandssitzung in Ab-
schrift zu Ubersenden. Das Mitglied ist berechtigt, zum beabsichtigten Ausschluss eine
schriftliche Stellungnahme abzugeben, die in der malRgebenden Vorstandssitzung zu
verlesen ist.

(3) Der begrundete AusschlieBungsbeschluss wird dem betroffenen Mitglied vom Vor-
stand schriftlich mittels ,Einschreiben mit Rickschein* bekannt gemacht.

(4) Gegen den Beschluss Uber den Ausschluss aus dem Verein ist Berufung zuléssig.
Die Berufung ist mittels ,Einschreiben mit Rickschein“ innerhalb von einem Monat nach
Empfang des Ausschliel3ungsbeschlusses gegeniber dem Vorstand zu erklaren. Fir die
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Rechtzeitigkeit gilt der Eingang beim Vorstand. Uber die Berufung entscheidet ein
Schiedsgericht. Der ordentliche Rechtsweg ist ausgeschlossen.

(5) Das Schiedsgericht wird auf Antrag der streitenden Parteien gebildet und verfahrt
nach der ,Schiedsgerichtsordnung fir das Bauwesen®.

(6) Wird von der Mdglichkeit einer Berufung kein Gebrauch gemacht, ist der Beschluss
des Vorstandes rechtskraftig.

(7) Ein ausgeschlossenes Mitglied hat ebenfalls keinen Anspruch auf einen Anteil am
Vereinsvermaogen.

(8) Streitigkeiten, die sich aus dieser Satzung oder aus der Tatigkeit des Vereins und
seiner Organe ergeben, konnen auf Vereinbarung der streitenden Parteien ebenfalls
durch ein Schiedsgericht entschieden werden.

7 Vereinsorgane

7.1 Allgemeines

(1) Organe des Vereins sind

die Mitgliederversammlung,

der Vorstand,

der Vorsitzende und seine Stellvertreter,
die Geschaftsfuhrung.

(2) Die Aufgaben dieser Organe gehen aus dieser Satzung hervor. Die Ubernahme oder
Beeintrachtigung von Rechten und Pflichten eines Organs durch ein anderes Organ ist
ohne Satzungsanderung unzuldssig.

7.2 Mitgliederversammlung

(1) Eine ordentliche Mitgliederversammlung muss mindestens in jedem zweiten Jahr
abgehalten werden. In dringenden Féllen kdnnen nach Ermessen des Vorstands oder
auf Ersuchen von mindestens ¥4 aller ordentlichen Mitglieder aul3erordentliche Mitglie-
derversammlungen einberufen werden. Jede ordnungsgemald einberufene Mitglieder-
versammlung ist beschlussfahig.

(2) Die Einladung zu jeder Versammlung muss durch den Vorsitzenden und die Ge-
schaftsfihrung erfolgen, und zwar zur ordentlichen Mitgliederversammlung schriftlich
mindestens 4 Wochen vorher, zu einer aul3erordentlichen Versammlung schriftlich we-
nigstens 2 Wochen vorher. Fir die Rechtzeitigkeit gilt die Aufgabe zur Post. Die Tages-
ordnung ist der Einladung beizufiigen. Jedes Mitglied kann bis spatestens eine Woche
vor einer ordentlichen Mitgliederversammlung, bei aul3erordentlichen Mitgliederver-
sammlungen bis spétestens zur Er6ffnung der Versammlung, schriftlich die Erganzung
der Tagesordnung verlangen. Dem Verlangen muss entsprochen werden, wenn es von
einem Zehntel der Vereinsmitglieder unterstitzt wird. Antrage auf Erganzung zur Tages-
ordnung kénnen in der Mitgliederversammlung als Dringlichkeitsantrage gestellt werden,
wenn die Dringlichkeit von mindestens der Halfte der giltigen anwesenden und vertrete-
nen Stimmen anerkannt wird.
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(3) Zu den Aufgaben der ordentlichen Mitgliederversammlung gehéren insbesondere:

- Feststellung der Abschliisse fir die seit der letzten ordentlichen Mitgliederversamm-
lung vergangenen sowie Bewilligung der Voranschlage fir die bis zur nachsten or-
dentlichen Mitgliederversammlung folgenden Geschéaftsjahre,

- Entlastung des Vorstands und der Geschaftsfiihrung,

- Wahl der Rechnungspriifer,

- Wahl des Vorsitzenden und seiner bis zu zwei Stellvertreter,

- Wahl des Vorstands,

- Satzungsénderungen,

- die Auflésung des Vereins.

(4) Das Stimmrecht fur ordentliche Mitglieder richtet sich nach der Beitragshohe. Bei
Abstimmungen hat jedes ordentliche Mitglied mit einem Jahresbeitrag von 2.200,00 €
eine Stimme und fir je weitere 500,00 € eine weitere Stimme. Fur Mitglieder, die mit der
Beitragszahlung in Riickstand sind, ruht das Stimmrecht.

(5) Die Beschlusse werden durch Abstimmen gefasst, und zwar mit einfacher Mehrheit
mit Ausnahme der in den Abschnitten 9 und 10 vorgesehenen Félle. Bei Abstimmung
durch Zuruf entscheidet die Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder, bei
schriftlicher Abstimmung die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Wird der Abstimmung
durch Zuruf von mindestens 3 stimmberechtigten Mitgliedern widersprochen, muss
schriftlich abgestimmt werden.

(6) Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt.

(7) Fur Mitglieder, die mit der Beitragsleistung im Ruckstand sind, ruht das Stimmrecht,
bis die Zahlung geleistet ist.

(8) Die Versammlungen werden vom Vorsitzenden oder in seinem Auftrage von einem
seiner Stellvertreter oder einem anderen Mitglied des Vorstands geleitet. Uber die Be-
schlusse der Versammlungen ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom Versamm-
lungsleiter und von der Geschaftsfiihrung zu unterzeichnen ist.

7.3 Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden des Vereins, seinen bis zu zwei Stell-

vertretern und in der Regel aus 12 bis 17 weiteren Mitgliedern. Hierunter kdnnen insge-
samt bis zu drei Vertreter aus den Bereichen grofRer Ingenieurbiros und Baustoffin-

dustrie sein. Die Vorstandsmitglieder sollen Ingenieure sein und auf dem Gebiet der
Bautechnik Giber besondere Erfahrungen verfiigen. Sie mussen in fihrender Stellung bei
einem ordentlichen Mitglied tatig sein, mit Ausnahme von Ziffer 7.5. Bei der Zusammen-
setzung des Vorstands sollen regionale Gesichtspunkte berlcksichtigt werden.

(2) Der Vizeprasident Technik des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie e.V. ist
kraft Amtes Mitglied des Vereinsvorstandes.

(3) Die Mitglieder des Vorstandes mit Ausnahme des Vorsitzenden und seiner bis zu
zwei Stellvertreter sowie des Vizeprasidenten Technik des Hauptverbandes der Deut-
schen Bauindustrie e.V. werden von den ordentlichen Mitgliedern gewahlt, und zwar in
den Jahren, in denen eine ordentliche Mitgliederversammlung stattfindet, wahrend der
Mitgliederversammlung, in den anderen Jahren durch schriftliche Abstimmung. Falls in
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dem betreffenden Jahr keine Mitgliederversammlung abgehalten wird, gilt die Wahl bis
zum 30. Juni des nachsten Jahres, sonst bis zur nachsten Mitgliederversammlung. An-
stelle einer Einzelabstimmung Uber jeden Kandidaten ist es zuléssig, die Wahl des Vor-
stands mit einer Wabhlliste durchzufthren, die einen Vorschlag fur die zu wéahlenden
Vorstandsmitglieder enthélt.

(4) Wiederwahl zur unmittelbaren Fortsetzung der Amtszeit ist bis hdchstens dreimal
zuléssig.

(5) Die Frist fur die schriftliche Abstimmung betragt 3 Wochen - gerechnet vom Absende-
tag an - diesen ausgeschlossen. Nichtantwort gilt in diesem Fall als Zustimmung.

(6) Bei einer Einzelabstimmung gelten die Kandidaten als in den Vorstand gewahlt, die
die meisten Stimmen auf sich vereinigen.

(7) Findet bei einer schriftlichen Abstimmung eine vom Vorstand vorgelegte Wahlliste
nicht die Zustimmung von mehr als der Halfte der ordentlichen Mitglieder, so gilt die
Wabhlliste als abgelehnt. Die Wabhl ist mit einer neuen Liste zu wiederholen.

8) Der Vorstand kann Persoénlichkeiten, die dem Verein in besonderer Weise verbun-
den sind, fur eine begrenzte Zeit von in der Regel zwei Jahren zu kooptierten Vor-
standsmitgliedern bestellen. Diese Bestellung kann durch Beschluss des Vorstands
verlangert werden. Kooptierte Vorstandsmitglieder nehmen an den Vorstandssitzun-
gen beratend und ohne Stimme teil.

(9) Dem Vorstand sind alle wichtigen Vorgange zur Stellungnahme vorzulegen, insbe-
sondere Mitgliederangelegenheiten, Tatigkeit und Aufgabenbereich des Vereins, Perso-
nalfragen, Fuhrung der Geschafte, vermdgensrechtliche Fragen und der Jahresab-
schluss. Der Vorstand tagt auf Einladung des Vorsitzenden mindestens zweimal im Jahr.

(10) Der Vorstand ist beschlussfahig, sofern auf der Sitzung mindestens die Hélfte seiner
Mitglieder anwesend ist. Er fasst seine Beschlisse mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Uber die Verhandlungen
und Beschlisse werden Niederschriften angefertigt. Diese sind vom Vorsitzenden und
von der Geschaftsfihrung zu unterzeichnen und jedem Vorstandsmitglied kurzfristig
zuzusenden. Fur die Vertretung des Vorsitzenden gilt Abschnitt 7.4, 3. Absatz.

(11) Eine Stellvertretung im Vorstand ist nicht gestattet.

(12) In Ausnahmefallen kann der Vorsitzende auch eine schriftliche Abstimmung herbei-
fuhren, wenn gegen diese Abstimmungsweise nicht von mindestens 2 Vorstandsmitglie-
dern Einspruch erhoben wird. Es entscheidet die Mehrheit der eingehenden Stimmen.

(13) Die Mitglieder des Vorstands und der von ihm berufenen Ausschusse uben ihre
Tatigkeit ehrenamtlich aus. Uber eine Sonderregelung bei einem geschéftsfiihrenden
Vorstandsmitglied siehe die Hinweise unter Abschnitt 7.5.

7.4 Vorsitzender und seine Stellvertreter
(1) Der Vorsitzende des Vereins und seine bis zu zwei Stellvertreter werden von der

Mitgliederversammlung fir die Zeit bis zur nachsten ordentlichen Mitgliederversammlung
- diese eingeschlossen - gewahlt. Wiederwahl ist zulassig. Die Wahl des Vorsitzenden
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und seiner bis zu zwei Stellvertreter wird vor der Wahl fur die Gbrigen Vorstandsmitglie-
der vorgenommen.

(2) Der Vorsitzende und seine Stellvertreter sind ehrenamtlich tatig.

(3) Der Vorsitzende und seine bis zu zwei Stellvertreter bilden den Vorstand im Sin-
ne des 8§ 26 des Burgerlichen Gesetzbuches. Damit vertreten sie den Verein rechts-
kraftig nach Innen und Auf3en und sind fur die Fuhrung seiner Geschéafte verantwort-
lich. Sie sind jeweils einzelvertretungsberechtigt. Die Stellvertreter des Vorsitzenden
durfen von der Einzelvertretungsberechtigung nur im Falle der Verhinderung des
Vorsitzenden Gebrauch machen. Die Verhinderung des Vorsitzenden muss Dritten
gegenuber nicht nachgewiesen werden.

(4) Nach erfolgreicher Amtszeit kann der Vorsitzende auf Vorschlag des Vorstands von
der Mitgliederversammlung zum Ehrenvorsitzenden ernannt werden. Ehrenvorsitzende
werden zu allen Sitzungen und Veranstaltungen des Vorstands und des Vereins einge-
laden. An den Vorstandssitzungen nehmen sie mit beratender Stimme teil.

7.5 Geschaftsfuihrung

Die Geschaftsfuhrung fuhrt die Beschlisse der Mitgliederversammlung und des Vor-
stands durch und sorgt fir ihre biroméaRige Erledigung. Die Geschaftsfihrer werden vom
Vorstand eingestellt und kénnen durch die Mitgliederversammlung zu geschéaftsfihren-
den Vorstandsmitgliedern berufen werden.

8 Rechnungsprufer

Die Rechnungsprufer werden fur die Jahre bis zur nachsten ordentlichen Mitgliederver-
sammlung gewahlt. Es sind 2 Rechnungspriifer und 2 Stellvertreter zu wahlen. Sie dr-
fen dem Vorstand nicht angehéren. Wiederwabhl ist zulassig. Die Rechnungspriifer haben
die gesamte Geldwirtschaft fir die seit der letzten ordentlichen Mitgliederversammliung
vergangenen Jahre zu prifen. Sie haben ihre Prifung so rechtzeitig durchzufiuhren, dass
ihr Bericht der ordentlichen Mitgliederversammlung vorliegt. Die Rechnungsprifer verse-
hen ihre Arbeit ehrenamtlich.

9 Satzungsanderungen und Salvatorische Klausel

(1) Satzungsénderungen kénnen nur auf einer ordentlichen Mitgliederversammlung, und
zwar mit einer Mehrheit von mindestens % der gultigen anwesenden und vertretenen
stimmberechtigten Mitglieder, beschlossen werden.

(2) Satzungsanderungen, die von Finanzbehdrden oder anderen Behorden aufgrund
einer Gesetzeslage verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen. Die
Mitglieder sind Uber diese Satzungsanderungen innerhalb einer Frist von 14 Kalen-
dertagen nach Beschlussfassung zu informieren.

(3) Sollte eine Formulierung dieser Satzung zum Zeitpunkt des Beschlusses der Sat-
zung durch die Mitgliederversammlung oder danach gegen geltendes Recht versto-
Ben, so ist die Gultigkeit der Ubrigen Regelungen der Satzung davon unberthrt.
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10 Auflésung des Vereins

(1) Uber einen Antrag auf Auflésung des Vereins kann nur in einer ordentlichen Mitglie-
derversammlung durch schriftliche Abstimmung beschlossen werden, und zwar mit einer
Mehrheit von mindestens % der gultigen anwesenden und vertretenen Stimmen, sofern
in dieser Versammlung mindestens die Halfte der Stimmen aller Mitglieder vertreten ist.
Falls in der Versammlung nicht die Halfte der Stimmen aller Mitglieder vertreten ist, hat
der Vorstand eine befristete Abstimmung durch eingeschriebene Briefe zu veranlassen.
Auch bei diesem Verfahren findet die Auflésung nur dann statt, wenn sich mindestens %
der innerhalb von vier Wochen eingehenden Stimmen dafir aussprechen.

(2) Im Falle der Auflésung des Vereins oder bei Wegfall der steuerbegiinstigten Zwecke
sind das Vermogen einschlie3lich etwaiger Einkinfte und die angesammelten Werke,
Schriften usw. dem Deutschen Ausschuss fur Stahlbeton (DAfStb) im DIN Deutsches
Institut fur Normung e.V. zuzufihren, der es unmittelbar und ausschlief3lich fir gemein-
nitzige Zwecke zu verwenden hat.

(3) Sofern der DAfStb zum Zeitpunkt der Auflosung des Vereins oder bei Wegfall der
steuerbegunstigten Zwecke nicht mehr besteht, sind das Vermdgen einschliel3lich etwai-
ger Einkiinfte und die angesammelten Werke, Schriften usw. einer Kdrperschaft zuzufuh-
ren, die ahnliche Ziele wie der DBV verfolgt und die es ebenfalls unmittelbar und aus-
schlie3lich fur gemeinnitzige Zwecke zu verwenden hat. Beschliisse tber die kiunftige
Verwendung des Vermdgens dirfen in diesem Fall erst nach Einwilligung des Finanzam-
tes ausgefuhrt werden.

Berlin, 14. Mai 2009

Prof. Dr.-Ing. E.h. Manfred NuBbaumer M.Sc. Dr.-Ing. Lars Meyer
Vorstandsvorsitzender des DBV Geschaftsfuhrer



	INHALT SEITE
	1 Name, Sitz und Geschäftsjahr 3
	2 Zweck des Vereins
	3 Mitgliedschaft
	4 Rechte und Pflichten der Mitglieder
	5 Ausscheiden aus dem Verein
	6 Ausschluss und Schiedsgericht
	7 Vereinsorgane
	8 Rechnungsprüfer
	9 Satzungsänderungen und Salvatorische Klausel
	(3) Sollte eine Formulierung dieser Satzung zum Zeitpunkt des Beschlusses der Satzung durch die Mitgliederversammlung oder danach gegen geltendes Recht verstoßen, so ist die Gültigkeit der übrigen Regelungen der Satzung davon unberührt.
	10 Auflösung des Vereins



